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 Der  Berichterstatter 

   

A  2440/20 

Natıım 

01.02.2021 

  

█████████████████████████████▏

in  der  Verwaltungsrechtssache 

Fleisch-Krone-Feinkost  GmbH  ./.  Landkreis  Vechta 

beigeladen:  ████  █████ 

wird  Ihnen  anliegende  Abschrift  mit  der  Bitte  um  Kenntnisnahme  übersandt. 

Mit  freundlichen  Grüßen 

Auf  Anordnun 

Dieses  Schreiben  ist  zur  Vereinfachung  nicht  unterzeichnet. 
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Verwaltungsgericht  Oldenburg 

Postfach  2467,  26014  Oldenburg 

Aktenzeichen:  7  A  2440/20 

Landkreis  Vechta 

vertreten  durch  den  Landrat 

Ravensberger  Straße  20 

49377  Vechta 

Ihr  Zeichen 

39-392008 

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren, 

in  der  Verwaltungsrechtssache 

██████████████████████████████▏ █████████████████████████

███████████████████████████▏

Fr 

Durchwahl 

Verwaltungsgericht 

Oldenburg 

7.  Kammer 

Der  Berichterstatter 

  

Aktenzeichen  (Bitte  stets  angeben) 

7  A  2440/20 
    

Datum 

01.02.2021 

wird  Ihnen  hiermit  der  Schriftsatz  vom  27.  Januar  2021  (Anlage)  formell  zuge- 

stellt  und  angefragt: 

-  Wird  das  Verfahren  ebenfalls  in  der  Hauptsache  für  erledigt  erklärt? 

Ihrer  Stellungnahme  bzw.  der  Abgabe  von  Erklärungen  wird  binnen  zweier  Wo- 

chen  ab  Zustellung  entgegengesehen  und  wie  folgt  auf  $  161  Absatz  2  Satz  2 

VwGO  aufmerksam  gemacht. 

Auszug  aus  der  Verwaltungsgerichtsordnung: 

$  161 

(1)  Das  Gericht  hat  im  Urteil  oder,  wenn  das  Verfahren  in  anderer 

Weise  beendet  worden  ist,  durch  Beschluß  über  die  Kosten  zu  ent- 

scheiden. 

(2)  Ist  der  Rechtsstreit  in  der  Hauptsache  erledigt,  so  entscheidet  das 

Gericht  außer  in  den  Fällen  des  8  113  Abs.  1  Satz  4  nach  billigem  Er- 

messen  über  die  Kosten  des  Verfahrens  durch  Beschluß;  der  bisherige 

Sach-  und  Streitstand  ist  zu  berücksichtigen.  Der  Rechtsstreit  ist  auch 
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in der Hauptsache erledigt, wenn der Beklagte der Erledigungserklä- 

rung des Klägers nicht innerhalb von zwei Wochen seit Zustellung des 

die Erledigungserklärung enthaltenden Schriftsatzes widerspricht und 

er vom Gericht auf diese Folge hingewiesen worden ist. 

(3) In den Fällen des 8 75 fallen die Kosten stets dem Beklagten zur 

Last, wenn der Kläger mit seiner Bescheidung vor Klageerhebung 

rechnen durfte. 

Hinweis: Es dürfte Kostenaufhebung in Betracht zu ziehen sein. 

  

Auf Anordnung 

Dieses Schreiben ist zur Vereinfachung nicht unterzeichnet. 
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Verwaltungsgericht Oldenburg 

Schloßplatz 10 

26122 Oldenburg 

Per beA 

  Unser Zeichen: 1078/20 DBO1/rh 27.01.2021 

In der Verwaltungsrechtssache 

Fleisch-Krone Feinkost GmbH 

gegen 

Landkreis Vechta, 

Az.:7 A 2440/20, 

erklären wir namens und in Vollmacht der Klägerin 

das Verfahren in der Hauptsache für erledigt, 

da die „Fleisch-Krone Feinkost GmbH“ als Rechtssubjekt nicht mehr existent 

ist. 

Rechtsanwalt 

 


